
Beitrags- und Gebührensatzung 
zur Entwässerungssatzung 
der Gemeinde Binswangen 

 
(BGS-EWS) 

 
 
Auf Grund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes erlässt die Gemeinde 
Binswangen folgende Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung: 

 
 

§ 1 
 

Beitragserhebung 
 

Die Gemeinde Binswangen erhebt zur Deckung ihres Aufwandes für die Herstellung der 
Entwässerungseinrichtung einen Beitrag. 
 

§ 2 
 

Beitragstatbestand 
 

Der Beitrag wird für bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder gewerblich nutz-
bare Grundstücke erhoben sowie für Grundstücke und befestigte Flächen, die keine ent-
sprechende Nutzungsmöglichkeit aufweisen, auf denen aber tatsächlich Abwasser an-
fällt, wenn 
 

1. für sie nach § 4 EWS ein Recht zum Anschluss an die Entwässerungseinrichtung 
besteht oder 

 
2. sie – auch aufgrund einer Sondervereinbarung – an die Entwässerungseinrich-

tung tatsächlich angeschlossen sind. 
 

 
 

§ 3 
 

Entstehen der Beitragsschuld 
 

(1) Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirklichung des Beitragstatbestandes. Ändern 
sich die für die Beitragsbemessung maßgeblichen Umstände im Sinne des Art. 5 
Abs. 2a KAG, entsteht die - zusätzliche - Beitragsschuld mit dem Abschluss der 
Maßnahme. 

 
(2) Wird erstmals eine wirksame Satzung erlassen und ist der Beitragstatbestand vor 

dem Inkrafttreten dieser Satzung erfüllt, entsteht die Beitragsschuld erst mit In-
krafttreten dieser Satzung. 

 
 
 
 
 
 

 



§ 4 
 

Beitragsschuldner 
 
Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld Eigentümer 
des Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist. 
 
 

§ 5 
 

Beitragsmaßstab 
 

(1) Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und der zulässigen Geschossfläche 
berechnet. 

 
(2) In unbeplanten Gebieten wird die Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe von 35 m, 

gerechnet von der an der Straße bzw. Gehbahn liegenden Grundstücksgrenze, 
zum Beitrag herangezogen. Reicht die bauliche oder gewerbliche Nutzung über 
diese Begrenzung hinaus, so ist die Grundstückstiefe maßgebend, die durch die 
hintere Grenze der Nutzung bestimmt wird. Bei Grundstücken, die mit mehr als 
einer Seite an Straßen angrenzen, wird die Tiefenbegrenzung von der längeren 
Straßenfront aus berechnet. Grundstücksteile, die lediglich die wegemäßige Ver-
bindung zur Straße bzw. Gehbahn herstellen, bleiben bei der Bestimmung der 
Grundstückstiefe unberücksichtigt. 

 
(3) Die zulässige Geschossfläche bestimmt sich, wenn ein rechtsverbindlicher Be-

bauungsplan besteht, nach dessen Festsetzungen. Ist darin eine Geschossflä-
chenzahl (§ 20 Baunutzungsverordnung - BauNVO) festgelegt, so errechnet sich 
die Geschossfläche für die Grundstücke durch Vervielfachung der jeweiligen 
Grundstücksfläche mit der im Bebauungsplan festgesetzten Geschossflächen-
zahl. Ist im Bebauungsplan eine Baumassenzahl (§ 21 BauNVO) festgesetzt, so 
ergibt sich die Geschossfläche aus der Vervielfachung der jeweiligen Grund-
stücksfläche mit der Baumassenzahl, geteilt durch 3,5. Ist im Einzelfall nur eine 
geringere Geschossfläche zulässig, so ist diese zugrunde zu legen. Ist jedoch im 
Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld eine größere Geschossfläche zuge-
lassen oder vorhanden, so ist diese maßgebend. 

 
(4) Wenn für das Grundstück die Aufstellung eines Bebauungsplans beschlossen ist, 

ist die zulässige Geschossfläche nach dem Stand der Planungsarbeiten zu ermit-
teln. Absatz 3 Sätze 4 und 5 gelten entsprechend. 

 
(5) In unbeplanten Gebieten und bei Grundstücken, für die ein Bebauungsplan weder 

die Geschossflächenzahl noch die Baumassenzahl festsetzt, ist die für das jewei-
lige Baugebiet höchstzulässige Geschossflächenzahl bzw. Baumassenzahl aus 
der beigefügten Anlage maßgebend; dabei wird als zulässige Zahl der Vollge-
schosse zugrunde gelegt: 

 
a) bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschos- 
    se 
 
b) bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der auf den 
    Grundstücken der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Vollge- 
    schosse. 
 



Lassen sich die Grundstücke keinem der in der Anlage genannten Baugebiete 
zuordnen, so werden die für Mischgebiete festgesetzten höchstzulässigen Ge-
schossflächenzahlen zugrunde gelegt. 
 
Vollgeschosse sind Geschosse, die vollständig über der natürlichen oder festge-
legten Geländeoberfläche liegen und über mindestens zwei Dritteln ihrer Grund-
fläche eine Höhe von mindestens 2,30 m haben; bei Dachgeschossen gemessen 
an der Dachaußenhaut. Als Vollgeschosse gelten Kellergeschosse, deren De-
ckenunterkante im Mittel mindestens 1,20 m höher liegt als die natürliche oder 
festgelegte Geländeoberfläche. 

 
(6) Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche Nutzung ohne Bebauung zulässig ist, 

wird als zulässige Geschossfläche ein Viertel der Grundstücksfläche in Ansatz 
gebracht. Grundstücke, bei denen die zulässige Bebauung im Verhältnis zur ge-
werblichen Nutzung nur untergeordnete Bedeutung hat, gelten als gewerblich ge-
nutzte unbebaute Grundstücke im Sinne des Satzes 1. 

 
(7) Die Geschossfläche der auf dem heranzuziehenden Grundstück vorhandenen 

Gebäude oder selbstständigen Gebäudeteile, die nach der Art ihrer Nutzung kei-
nen Bedarf nach Anschluss an die Schmutzwasserableitung auslösen oder die 
nicht angeschlossen werden dürfen, wird von der für das Grundstück ermittelten 
zulässigen Geschossfläche abgezogen und der Beitragsberechnung nicht zu-
grunde gelegt. Das gilt nicht für Gebäude oder selbstständige Gebäudeteile, die 
tatsächlich an die Schmutzwasserableitung angeschlossen sind oder die bei der 
Berechnung der auf dem Grundstück zulässigen Geschossfläche ohnehin unbe-
rücksichtigt bleiben (vgl. §§ 20 Abs. 4, 2. Alt., 21a Abs. 4 BauNVO). Geschossflä-
chen sind insoweit abzuziehen, als sie auf die zulässige Geschossfläche (§ 20 
BauNVO) anzurechnen sind. 

 
(8) Bei bebauten Grundstücken im Außenbereich gilt als zulässige Geschossfläche 

die Geschossfläche der vorhandenen Bebauung. Die Geschossfläche ist nach 
den Außenmaßen der Gebäude in allen Geschossen zu ermitteln. Kellergeschos-
se werden mit der vollen Fläche herangezogen. Dachgeschosse werden nur her-
angezogen, soweit sie ausgebaut sind. Gebäude oder selbstständige Gebäude-
teile, die nach der Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss an die 
Schmutzwasserableitung auslösen oder die nicht angeschlossen werden dürfen, 
werden nicht herangezogen; das gilt nicht für Gebäude oder Gebäudeteile, die 
tatsächlich an die Schmutzwasserableitung angeschlossen sind. Balkone, Loggi-
en und Terrassen bleiben außer Ansatz, wenn und soweit sie über die Gebäude-
fluchtlinie herausragen. 

 
(9) Ein zusätzlicher Beitrag entsteht mit der nachträglichen Änderung der für die 

  Beitragsbemessung maßgeblichen Umstände, soweit sich dadurch der Vorteil 
  erhöht. Eine Beitragspflicht entsteht insbesondere: 
 

- im Fall der Vergrößerung eines Grundstücks für die zusätzlichen Flächen, soweit 
für diese bisher noch keine Beiträge geleistet wurden, 

 
- wenn sich die zulässige Geschossfläche durch Aufstellung oder Änderung eines 

Bebauungsplanes oder durch Erlass oder Änderung einer Satzung nach § 34 
Abs. 4 BauGB oder durch die konkrete Bebauung auf dem Grundstück später 
vergrößert, für die zusätzlichen Flächen, 

 



- wenn sich durch eine nachträgliche Bebauung des Grundstücks im Rahmen der 
Anwendung des Abs. 2 Satz 2 die der Beitragsberechnung zugrunde zu legende 
Grundstücksfläche vergrößert, 

 
- im Falle der Nutzungsänderung eines bisher beitragsfreien Gebäudes i. S. d. § 5 

Abs. 7, wenn infolge der Nutzungsänderung die Voraussetzungen für die Bei-
tragsfreiheit entfallen, 

 
- für Außenbereichsgrundstücke (Absatz 8), wenn sich die der Beitragsberechnung 

zugrunde gelegte Geschossfläche im Sinne von Absatz 8 später vergrößert oder 
sonstige Veränderungen vorgenommen werden, die nach Absatz 8 für die Bei-
tragsbemessung von Bedeutung sind. 

 
 
 

§ 6 
 

Beitragssatz 
 

(1) Der Beitrag beträgt 
 
  a) pro m² Grundstücksfläche  2,85 € 
  
     b) pro m² Geschossfläche  9,64 € 
 

(2) Für Grundstücke, von denen kein Niederschlagswasser eingeleitet werden darf, 
wird der Grundstücksflächenbeitrag nicht erhoben. Fällt diese Beschränkung weg, 
wird der Grundstücksflächenbeitrag nacherhoben. 

 
 

§ 6 a 
 

Beitragssatz – Übergangsregelung 
 

(1) Beitragstatbestände, die von der Beitragssatzung vom 01.06.2006 für die Verbes-
serung der Entwässerungseinrichtung der Gemeinde Binswangen erfasst werden 
sollten, werden nur zu einem eingeschränkten Beitrag herangezogen. Dieser ein-
geschränkte Beitrag dient zur Deckung des Aufwands für die Verbesserung der 
Entwässerungseinrichtung durch folgende Maßnahmen: 
 

 Anschluss an die Kläranlage Wertingen 

 Bau einer Druckleitung von Binswangen nach Wertingen mit Übergabehal-
tung 

 Errichtung einer Pumpstation in Binswangen beim Regenrückhaltebecken I 

 Bau des Stauraumkanales von der alten Kläranlage bis zur Pumpstation 
mit Durchpressung unter der Staatsstraße 

 Bau eines Mischwasserkanales in den Straßen „Zum Ried“ und „Herdweg“  

 Verbesserung des Mischwasserkanales in den Straßen „Hauptstraße“, „Im 
Winkel“, „Bauernstraße“, „Bergstraße“, „Gartenstraße“ und „Kugelbergweg“ 

 Nachrüstung der Regenüberläufe 1 und 42 

 Errichtung des Regenrückhaltebeckens I 

 Bau eines Regenwasserkanal in den Straßen „Hauptstraße“, „Zum Ried“ 
und in der „Bauernstraße“  



 
(2) Der eingeschränkte Herstellungsbeitrag beträgt 

 
a) pro m² Grundstücksfläche  1,49 € 
  

 b) pro m² Geschossfläche   4,66 € 
 

Die als Vorauszahlungen auf die unwirksame Verbesserungsbeitragssatzung 
(VBS) vom 01.06.2006 erbrachten Zahlungen werden nominell angerechnet. 

 
(3) Darüber hinaus werden Beitragstatbestände, die nach den bisherigen Beitrags-

satzungen zur Entwässerungssatzung (BGS-EWS) bis zum Inkrafttreten dieser 
Beitragssatzung bestandskräftigt veranlagt worden sind, als abgeschlossen be-
handelt. Wurden solche Beitragstatbestände nach den o. g. Satzungen nicht oder 
nicht vollständig veranlagt oder sind Beitragsbescheide noch nicht bestandskräf-
tig, dann bemisst sich der Beitrag nach der vorliegenden Satzung.  

 
 

 
§ 7 

 
Fälligkeit 

 
Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig. 
 
 

§ 7 a 
 

Beitragsablösung 
 
Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitragspflicht abgelöst werden. Der Ablö-
sungsbetrag richtet sich nach der voraussichtlichen Höhe des Beitrags. Ein Rechtsan-
spruch auf Ablösung besteht nicht. 
 
 

§ 8 
 

Erstattung des Aufwands für Grundstücksanschlüsse 
 

(1) Der Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung, Erneuerung, Ver-
änderung und Beseitigung sowie für die Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse 
im Sinne des § 3 EWS ist mit Ausnahme des Aufwands, der auf die im öffentli-
chen Straßengrund liegenden Teile der Grundstücksanschlüsse entfällt, in der je-
weils tatsächlichen Höhe zu erstatten. 

 
(2) Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der jeweiligen Maßnahme. 

Schuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens des Erstattungsanspruchs Eigen-
tümer des Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist; mehrere Schuldner (Eigen-
tümer bzw. Erbbauberechtigte) sind Gesamtschuldner; § 7 gilt entsprechend. 

 
(3) Der Erstattungsanspruch kann vor seinem Entstehen abgelöst werden. Der Ablö-

sungsbetrag richtet sich nach der voraussichtlichen Höhe des Erstattungsan-
spruchs. Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht. 

 



§ 9 
 

Gebührenerhebung 
 
Die Gemeinde Binswangen erhebt für die Benutzung der Entwässerungseinrichtung 
Grundgebühren und Einleitungsgebühren. 
 
 

§ 9 a 
 

Grundgebühr 
 

(1) Die Grundgebühr wird nach dem Nenndurchfluss bzw. Dauerdurchfluss der ver-
wendeten Wasserzähler berechnet. Befinden sich auf einem Grundstück nicht nur 
vorübergehend mehrere Wasseranschlüsse, so wird die Grundgebühr nach der 
Summe des Nenn- bzw. Dauerdurchflusses der einzelnen Wasserzähler berech-
net. Soweit Wasserzähler nicht eingebaut sind, wird der Nenn- bzw. Dauerdurch-
fluss geschätzt, der nötig wäre, um die mögliche Wasserentnahme messen zu 
können. 
 

(2) Die monatliche Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern mit 
Nenndurchfluss (Qn) 
bis  2,5 m3/h            50,00 €/Jahr 
bis   6 m3/h          125,00 €/Jahr 
bis 10 m3/h          200,00 €/Jahr 
bis 15 m3/h          313,00 €/Jahr 
ab 15 m3/h          375,00 €/Jahr 
Verbundzähler DN   80         600,00 €/Jahr 
Verbundzähler DN 100         750,00 €/Jahr 

 
(3) Die monatliche Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern mit 

Dauerdurchfluss (Q3)  
bis    4 m3/h              50,00 €/Jahr 
bis 10 m3/h            125,00 €/Jahr 
bis 16 m3/h            200,00 €/Jahr 
bis 25 m3/h            313,00 €/Jahr 
ab 25 m³/h            375,00 €/Jahr 
Verbundzähler DN   80           600,00 €/Jahr 
Verbundzähler DN 100           750,00 €/Jahr 

 

 
§ 10 

 
Einleitungsgebühr 

 
(1) Die Einleitungsgebühr wird nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze nach der 

Menge der Abwässer berechnet, die der Entwässerungseinrichtung von den an-
geschlossenen Grundstücken zugeführt werden. Die Gebühr beträgt pro Kubik-
meter Abwasser: 
 
a) bei Grundstücken, von denen das gesamte Schmutz- und  

Niederschlagswasser der Einrichtung zugeführt wird  2,81 € 
 



b) bei Grundstücken, von denen das gesamte Niederschlagswasser 
nicht der Einrichtung zugeführt wird, ermäßigt sich die Einleitungs- 
gebühr auf             2,08 € 

 
(2) Als Abwassermenge gelten die dem Grundstück aus der Wasserversorgungs-

einrichtung, der Eigengewinnungsanlage und aus sonstigen Anlagen zugeführten 
Wassermengen abzüglich der nachweislich auf dem Grundstück verbrauchten 
oder zurückgehaltenen Wassermengen, soweit der Abzug nicht nach Abs. 4 aus-
geschlossen ist. Die Wassermengen werden durch geeichte Wasserzähler ermit-
telt. 

 
 Sie sind von der Gemeinde zu schätzen, wenn 

 
1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder 
2. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht ermöglicht wird, o-

der 
3. sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass ein Wasserzähler den wirkli-

chen Wasserverbrauch nicht angibt. 
 

  Werden die Wassermengen nicht vollständig über Wasserzähler erfasst, werden 
als dem Grundstück aus der Eigengewinnungsanlage zugeführte Wassermenge 
pauschal 10 m³ pro Jahr und Einwohner, der zum Stichtag 01.01. des betreffen-
den Abrechnungsjahres mit Wohnsitz auf dem heranzuziehenden Grundstück 
gemeldet ist, neben der tatsächlich aus der öffentlichen Wasserversorgung abge-
nommenen angesetzt, insgesamt aber nicht weniger als 40 m³ pro Jahr und Ein-
wohner. In begründeten Einzelfällen sind ergänzende höhere Schätzungen mög-
lich. Es steht dem Gebührenpflichtigen frei, den Nachweis eines niedrigeren Was-
serverbrauches zu führen; Abs. 3 Sätze 2 bis 4 gelten entsprechend. 

 
(3) Der Nachweis der verbrauchten und der zurückgehaltenen Wassermengen (z. B.  

zur Garten- und Stallbewässerung) obliegt dem Gebührenpflichtigen. Er ist durch 
geeichte und verplombte Wasserzähler zu führen, die der Gebührenpflichtige auf 
eigene Kosten fest zu installieren hat. Die durch die Verplombung, Prüfung der 
technischen Anlage und den Verwaltungsmehraufwand entstehenden Kosten hat 
der Gebührenpflichtige zu tragen. Für diesen Aufwand wird eine Pauschale von 
93,00 € erhoben. 

 
Bei landwirtschaftlichen Betrieben mit Viehhaltung gilt für jedes Stück Großvieh 
bzw. für jede Großvieheinheit eine Wassermenge von 18 Kubikmeter pro Jahr als 
nachgewiesen. Maßgebend ist die im Vorjahr durchschnittlich gehaltene Viehzahl. 
Der Nachweis der Viehzahl obliegt dem Gebührenpflichtigen; er kann durch Vor-
lage des Bescheides der Tierseuchenkasse erbracht werden. 

 
Berücksichtigt werden folgende Tiergattungen mit den entsprechenden Großvie-
heinheiten: 

 
Tierart Großvieheinheit 

Großtiere (Rinder und Pferde) älter als 1 Jahr 1,000 

Großtiere über 3 Monate bis 1 Jahr 0,500 

Mastschweine über 8 Wochen  0,125 

Zuchtsauen und Eber 0,333 



Schafe über 1 Jahr 

Schafe unter 1 Jahr 

0,100 

0,050 

Den vorstehenden Mengenabzug kann nicht erhalten, wer Wasser nicht aus-
schließlich aus der öffentlichen Wasserversorgungsanlage der Gemeinde, son-
dern auch oder ausschließlich aus sonstigen Anlagen bezieht und die daraus ent-
nommene Wassermenge nicht durch eingebaute Messeinrichtungen nachweisen 
kann. 

 
(4) Vom Abzug nach Abs. 3 sind ausgeschlossen 

 
a) das hauswirtschaftlich genutzte Wasser und 
b) das zur Speisung von Heizungsanlagen verbrauchte Wasser. 

 
(5) Im Fall des § 10 Abs. 3 Sätze 5 bis 8 ist der Abzug auch insoweit begrenzt, als der 

Wasserverbrauch 40 Kubikmeter pro Jahr und Einwohner, der zum Stichtag 
01.01. des betreffenden Abrechnungsjahres mit Wohnsitz auf dem heranzuzie-
henden Grundstück gemeldet ist, unterschreiten würde. In begründeten Einzelfäl-
len sind ergänzende höhere betriebsbezogene Schätzungen möglich. Ergibt sich, 
dass die Mindestmenge größer ist als der Wasserbezug, dann wird der tatsächli-
che Wasserbezug als Einleitungsmenge zugrunde gelegt. 

 
(6) Auf Verlangen der Gemeinde sind die Wassermengen, die aus sonstigen Anlagen 

bezogen werden, durch Messeinrichtungen nachzuweisen, die der Gebühren-
pflichtige auf seine Kosten zu beschaffen und einzubauen hat. Andernfalls be-
stimmt die Gemeinde die Höhe des Wasserverbrauchs durch Schätzung. 

 
 

§ 10 a 
 

Gebührenabschläge 
 
Wird vor Einleitung der Abwässer im Sinn des § 10 dieser Satzung in die Entwässe-
rungsanlage eine Vorklärung oder sonstige Vorbehandlung der Abwässer auf dem 
Grundstück verlangt, so ermäßigen sich die Einleitungsgebühren um die Hälfte. 
 
Das gilt nicht für Grundstücke mit gewerblichen oder sonstigen Betrieben, bei denen die 
Vorklärung oder Vorbehandlung lediglich bewirkt, dass die Abwässer dem durchschnittli-
chen Verschmutzungsgrad oder der üblichen Verschmutzungsart der eingeleiteten Ab-
wässer entsprechen. 
 
 

§ 11 
 

Gebührenzuschläge 
 
Für Abwässer im Sinn des § 10 dieser Satzung, deren Beseitigung Kosten verursacht, 
die die durchschnittlichen Kosten der Beseitigung von Hausabwasser um mehr als 30 % 
übersteigen, wird ein Zuschlag bis zur Höhe des den Grenzwert übersteigenden Pro-
zentsatzes des Kubikmeterpreises für die Einleitungsgebühr erhoben. 
 
 

 
 



§ 12 
 

Entstehen der Gebührenschuld 
 

(1) Die Einleitungsgebühr entsteht mit jeder Einleitung von Abwasser in die Entwäs-
serungsanlage. 
 

(2) Die Grundgebühr entsteht erstmals mit dem Tag, der auf den Zeitpunkt der be-
triebsfertigen Herstellung des Anschlusses folgt. Der Tag wird im erstmals erge-
henden Bescheid bestimmt. Im Übrigen entsteht die Grundgebühr mit dem Be-
ginn eines jeden Tages in Höhe eines Tagesbruchteils der Jahresgrundgebühren-
schuld neu. 

 
 

§ 13 
 

Gebührenschuldner 
 

(1) Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Gebührenschuld Ei-
gentümer des Grundstücks oder ähnlich zur Nutzung des Grundstücks dinglich 
berechtigt ist.  

 
(2) Gebührenschuldner ist auch der Inhaber eines auf dem Grundstück befindlichen 

Betriebs. 
 

(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 
 

(4) Gebührenschuldner ist auch die Wohnungseigentümergemeinschaft. 
 

(5) Die Gebührenschuld ruht auf alle Gebührenschulden, die gegenüber den in den 
Abs. 1 bis 4 genannten Gebührenschuldnern festgesetzt worden sind, als öffentli-
che Last auf dem Grundstück bzw. dem Erbbaurecht (Art. 8 Abs. 8 i. V. m. Art. 5 
Abs. 7 KAG) 

 
 

§ 14 
 

Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung 
 

(1) Die Einleitung wird jährlich abgerechnet. Die Grund- und Einleitungsgebühr wer-
den einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. 

 
(2) Auf die Gebührenschuld sind vier Vorauszahlungen in Höhe eines Viertels der 

Jahresabrechnung des Vorjahres zu leisten. Fehlt eine solche Vorjahresabrech-
nung, setzt die Gemeinde die Höhe der Vorauszahlungen unter Schätzung der 
Jahresgesamteinleitung fest. Die erste Vorauszahlung wird jeweils gemeinsam 
mit der Gebühr der Jahresabrechnung des vorangegangenen Abrechnungszeit-
raumes fällig. Die weiteren Vorauszahlungen sind zum 15.05., 15.08. und 15.11. 
jeden Jahres fällig. 

 
 
 
 
 



 
§ 15 

 
Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner 

 
Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpflichtet, der Gemeinde für die Höhe der 
Abgabe maßgebliche Veränderungen unverzüglich zu melden und über den Umfang die-
ser Veränderungen - auf Verlangen auch unter Vorlage entsprechender Unterlagen - 
Auskunft zu erteilen. 
 
 

§ 16 
 

Inkrafttreten 
 

(1) Diese Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 

(2) Abweichend hiervon treten die §§ 9 – 15 am 01.01.2015 in Kraft. 
 
(3) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 19.12.2002 mit den ergangenen Änderungssat-

zungen außer Kraft. 

 

 

 

Binswangen, den 07.10.2014 

Gemeinde Binswangen 

 

 



Anlage zu § 5 Abs. 5 
 
 
B a u g e b i e t (Z) (GFZ) (BMZ) 

    
in Kleinsiedlungsgebieten (WS) bei: 1 0,3 - 
 2 0,4 - 

    
in reinen Wohngebieten (WR)    
    allgem. Wohngebieten (WA)    
    Ferienhausgebieten bei: 1 0,5 - 
 2 0,8 - 
 3 1,0 - 
 4 und 5 1,1 - 
 6 und mehr 1,2 - 

    
in besonderen Wohngebieten (WB) - 1,6 - 

    
in Dorfgebieten (MD)    
    Mischgebieten (MI) bei: 1 0,5 - 
 2 0,8 - 
 3 1,0 - 
 4 und 5 1,1 - 
 6 und mehr 1,2 - 

    
in Kerngebieten (MK) bei: 1 1,0 - 
 2 1,6 - 
 3 2,0 - 
 4 und 5 2,2 - 
 6 und mehr 3,0 - 

    
in Gewerbegebieten (GE)    
    Industriegebieten (GI)    
    Sonstigen Sondergebieten bei: 1 1,0 - 
 2 1,6 - 
 3 2,0 - 
 4 und 5 2,2 - 
 6 und mehr 2,4 10 

    
in Wochenendhausgebieten bei: 1 und 2 0,2 - 

 
 
 


